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Erste Satzung zur Änderung der Wahlordnung  

der Westfälischen Hochschule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 13 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung des Hochschulfrei-
heitsgesetzes (HFG) vom 31.10.2006 (GV.NRW. S.474), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes zur Einführung einer Altersgrenze für die Verbeamtung von 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern vom 03.12.2013 (GV.NRW. S. 721), hat 
die Westfälische Hochschule folgende Satzung erlassen: 
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     Artikel I 
 

Die Wahlordnung der Westfälischen Hochschule vom 15.06.2011 (ABl. 10/ 2011, 
S.74ff.) wird wie folgt geändert: 

 

§ 33 Absatz 9 : 

 

1. Satz 1 erhält folgende Fassung: 

Endet das Amt der Dekanin oder des Dekans vorzeitig, so ist unverzüglich eine 
Sitzung des Fachbereichsrates einzuberufen, um eine neue Dekanin oder einen 
neuen Dekan für den Rest der Amtszeit zu wählen. 

 

2.  Satz 2 wird zu Abs. 10. 

 

Artikel II 

In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

 
Die Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Ausgefertigt 
aufgrund des Beschlusses des Senats der Westfälischen Hochschule vom 
26.03.2014. 
 
 
 
Bekannt gegeben und veröffentlicht durch den Präsidenten der Westfälischen 
Hochschule. 
 
 
Gelsenkirchen, 01.04.2014  Der Präsident 
      der Westfälischen Hochschule 
      Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen 
 
 
 

gez. Prof. Dr. B. Kriegesmann 
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